
Downloaded from Blogs on 21.02.2026 07:07h

By PwC Deutschland | 24. Oktober 2019

Update: Vorläufigkeitsvermerk
zur Neuregelung der
Erbschaftsteuer ermöglicht keine
nachträgliche
Wahlrechtsausübung

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass ein
Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf die nach einem
Bundesverfassungsgerichtsurteil zu erwartende Neuregelung des
Erbschaftsteuergesetzes nicht die Möglichkeit einer nachträglichen
Wahlrechtsausübung auf Vollverschonung nach § 13a Abs. 8
Erbschaftsteuergesetz umfasst.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/227579/
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Der Kläger erbte vom im Jahr 2012 verstorbenen Erblasser unter anderem Kommanditbeteiligungen an

verschiedenen Gesellschaften. Im Rahmen seiner Erbschaftsteuererklärung stellte er zunächst keinen

Antrag auf Vollverschonung des Betriebsvermögens. Im daraufhin ergangenen Erbschaftsteuerbescheid

gewährte das Finanzamt auf die Beteiligungen einen Verschonungsabschlag in Höhe von 85%. Die

Festsetzung erging "in vollem Umfang vorläufig" im Hinblick auf die durch das BVerfG-Urteil vom 17.

Dezember 2014 (1 BvL 21/12) angeordnete Verpflichtung zur gesetzlichen Neuregelung. Nach Ablauf der

Einspruchsfrist beantragte der Kläger die vollständige Steuerbefreiung für Betriebsvermögen gemäß § 13a

Abs. 8 Erbschaftsteuergesetz. Dies lehnte das Finanzamt unter Hinweis auf den Eintritt der Bestandskraft

ab. Demgegenüber berief sich der Kläger auf den Vorläufigkeitsvermerk, der die gesamte

Erbschaftsteuerfestsetzung betreffe.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Da der Erbschaftsteuerbescheid bestandskräftig geworden sei, habe der

Kläger sein Wahlrecht nicht wirksam ausüben können. Der Vorläufigkeitsvermerk durchbreche die

Bestandskraft insoweit nicht. Die Reichweite eines solchen Vermerks sei durch Auslegung zu ermitteln. Im

Streitfall ergebe diese, dass das Finanzamt die Bestandskraft nur für den Fall habe offenhalten wollen, dass

der Bescheid aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung aufgehoben werden müsse. Der Antrag auf

Vollverschonung sei hiervon nicht umfasst, da dieser gerade nicht auf einer Neuregelung, sondern auf

geltendem Recht beruhe. Gegen diese Auslegung spreche auch nicht die „in vollem Umfang“ erklärte

Vorläufigkeit. Diese Formulierung trage lediglich dem Umstand Rechnung, dass noch nicht klar gewesen

sei, in welchem Umfang der Gesetzgeber eine neue Regelung schaffen würde.

Update (24. Oktober 2019)

Laut der nwb Datenbank ist die Entscheidung rechtskräftig.
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